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Aufstellungsbeschluss

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehrs-

planung der Kreisstadt Unna hat am  13.09.2017

beschlossen, diesen Bebauungsplan gem. § 2 i.V.m. § 13a

BauGB aufzustellen.

Unna, den 21.03.2018

Der Bürgermeister,

in Vertretung

gez. Möllegez.

Erster Beigeordneter

Bekanntmachung Satzungsbeschluss

Der Satzungsbeschluss zu diesem Bebauungsplan ist

gem. § 10 (3) BauGB am 28.03.2018

ortsüblich bekanntgemacht worden.

Unna, den 11.04.2018

gez. Koltergez.

Der Bürgermeister

Satzungsbeschluss

Der Rat der Kreisstadt Unna hat gem. § 10 BauGB diesen

Bebauungsplan am 22.02.2018 als Satzung beschlossen.

Unna, den 22.03.2018

gez. Kolter

Der Bürgermeister

Erarbeitung des Planentwurfes

Dieser Bebauungsplan und die dazu gehörende Begrün-

dung wurden vom Stadtplanungsamt Unna aufgestellt,

die Festlegung der städtebaulichen Planung ist geome-

trisch eindeutig.

Unna, den 21.03.2018

gez. von Hofengez.

Offenlegung

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Ver-

kehrsplanung der Kreisstadt Unna hat am 13.09.2017

die öffentliche Auslegung dieses Plans einschließlich der

Begründung gem. § 3 (2) BauGB beschlossen.

Der Bebauungsplan einschließlich der Begründung hat

vom 05.10.2017 bis zum 06.11.2017 gem. § 3 (2)

BauGB öffentlich ausgelegen. Gleichzeitig wurden die

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

gem. § 4 (2)  BauGB beteiligt.

Unna, den 21.03.2018

Der Bürgermeister,

in Vertretung

gez. Möllegez.

Erster Beigeordneter

Planunterlagen

Die Planunterlage entspricht den Genauigkeitsanforderun-

gen des § 1 der Planzeichenverordnung vom 18.12.1990

Stand der Katasterkarte: 01.11.2017

Unna, den 21.03.2018

gez. Stangiergez.

öffentlich bestellter Vermesser

Bekanntmachung Aufstellungsbeschluss

Der Aufstellungsbeschluss wurde gem. § 2 (1) BauGB

am 28.09.2017 ortsüblich bekannt gemacht.

Unna, den 21.03.2018

Der Bürgermeister,

in Vertretung

gez. Möllegez.

Erster Beigeordneter

Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom

14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch

Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV.

NRW. S. 966)

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung

vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt

geändert durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom

20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808)

Baunutzungsverordnung in der Fassung der

Bekanntmachung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 132),

zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom

04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und

die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung

- PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58);

geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017

(BGBl. I S. 1057)

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen -

Landesbauordnung - (BauO NRW) in der Fassung der

Bekanntmachung vom 1. März 2000 (GV. NRW. S. 256),

zuletzt geändert durch § 90 Absatz 1 S. 2 der

Landesbauordnung vom 15. Dezember 2016 (GV. NRW.

S. 1162)

Textliche Festsetzungen

A Planungsrechtliche Festsetzungen

1. Art der baulichen Nutzung - Allgemeines Wohngebiet (WA)

(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Das Plangebiet wird gem. § 4 BauNVO als WA festgesetzt. Im WA sind nur Wohngebäude einschl.

Nebenanlagen gem. § 14 BauNVO in der im Vorhaben- und Erschließungsplans gem. § 12 Abs. 3 Satz 1

BauGB dargestellten Form zulässig.

2. Stellplätze

(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

Im festgesetzten WA sind Stellplätze zwischen der hinteren Baugrenze und der Straße „Zur Österwiese“

auch außerhalb der festgesetzten überbaubaren Fläche zulässig.

3. Nutzungsbeschränkung  für den gesamten Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen

Bebauungsplans

Im gesamten Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans sind Vorhaben unzulässig, die

einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung  nach Anlage 1 zum Gesetz über die

Umweltverträglichkeit oder nach Landesrecht unterliegen.

4. Bauliche Gestaltung

Die konkrete Gestaltung der baulichen Anlagen im Geltungsbereich wird bestimmt durch die

Festlegungen im Vorhaben-und Erschließungsplan der gem. § 12 Abs. 3 Satz 1 BauGB Bestandteil

dieses Vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist.

5. Pflanzgebot

Entlang der Nord- und Ostgrenze des Grundstücks ist eine heckenartige Bepflanzung mit

standortgerechten Gehölzen in einer Breite von min. 1,0 m vorzunehmen.

3. Für die bautechnische Verwertung und den Einsatz von Sekundärbaustoffen (Recyclingbaustoffe /

Bauschutt, industrielle Reststoffe) oder schadstoffbelasteten Bodenmaterialien im Straßen-und Erdbau

(z.B. Errichtung von Trag-und Gründungsschichten, Geländemodellierungen, Kellerverfüllungen) ist

gemäß § 8 WHG eine wasserrechtliche Erlaubnis erforderlich. Diese ist vom Bauherrn bei der

Kreisverwaltung Unna, Fachbereich Natur und Umwelt zu beantragen. Mit dem Einbau des

Sekundärbaustoffes oder der Bodenmaterialien darf erst nach Erteilung einer wasserrechtlichen

Erlaubnis begonnen werden. Die Verwertung von industriellen Reststoffen ist auf Grundstücken, die der

Wohnnutzung dienen, ausgeschlossen.

4. Das Plangebiet liegt innerhalb der Kontrollzone und innerhalb des Bauschutzbereiches des Flughafens

Dortmund. Mit Lärmauswirkungen ist zu rechnen. Für die Luftfahrtbehörde gibt es keine rechtliche

Handhabe, in irgendeiner Form gegen beanstandete Lärmauswirkungen gegen den Flugbetrieb tätig zu

werden.

5. Baumstandorte sind -soweit nicht anderweitig durch Festsetzung geregelt-so auszuwählen, dass ein

ausreichender horizontaler Abstand (i.d.R. von mindes\hichtens 2,50 m, im Einzelfall mit dem

Leitungsträger abzustimmen) zwischen Baumachse und der Außenkante von im oder am Randes des

Plangebietes verlaufenden Ver-/ Entsorgungsleitungen eingehalten wird, so dass die Betriebssicherheit

und Reparaturmöglichkeiten nicht beeinträchtigt werden. Die Vorgaben des Merkblattes über

„Baumstandorte und unterirdische Ver-und Entsorgungsleitungen“ der Forschungsgesellschaft für

Straßen-und Verkehrswesen, Arbeitsausschuss kommunaler Straßenbau, sind zu beachten.

6. Um ein Eintreten der Zugriffsverbote gem. § 44 Abs.1 BNatSchG z.B. durch das Zerstören von Gelegen

im Rahmen von Baumaßnahmen zu vermeiden, sind Rodungs-und Gehölzschnittarbeiten gem. § 39

BNatSchG ausschließlich außerhalb der Brutzeit (Oktober bis Ende Februar) durchzuführen.

7. Zum Schutz erhaltenswerter Gehölz-und Vegetationsbestände ist grundsätzlich die

Baustellenumgebung vor Befahren, Abgrabung oder Überschüttung während der gesamten Bauphase

zu sichern (DIN 18920 -Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei

Baumaßnahmen sowie Richtlinie für die Anlage von Straßen, RAS-LG Schutz von Bäumen und

Sträuchern im Bereich von Baustellen).

8. Das Plangebiet befindet sich über dem auf Steinkohle und Eisenstein verliehenen Bergwerksfeld

"Konsolidierter Alter Hellweg" sowie über dem auf Kohlenwasserstoffe erteilten Erlaubnisfeld

"CBM-RWTH" (zu wissenschaftlichen Zwecken) . Eigentümerin des Bergwerksfeldes "Konsolidierter

Alter Hellweg" ist die Littelfuse GmbH, vertreten durch die RAG Aktiengesellschaft, Shamrockring 1 in

44623 Herne. Inhaberin der Erlaubnis "CBM-RWTH" ist die RWTH Aachen, Lehrstuhl und Institut für

Markscheidewesen, Wüllnerstraße 2 in 52062 Aachen.

Ausweislich der bei der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung 6, Bergbau und Energie vorliegenden

Unterlagen ist im Bereich des Planvorhabens keine Gewinnung von Mineralien dokumentiert. Danach

ist mit bergbaulichen Einwirkungen nicht zu rechnen. Darüber hinaus ist  nichts über mögliche

zukünftige, betriebsplanmäßig noch nicht zugelassene bergbauliche Tätigkeiten bekannt.

Die Erlaubnis der RWTH Aachen gewährt das befristete Recht zur Aufsuchung des Bodenschatzes

"Kohlenwasserstoffe" innerhalb der festgelegten Feldesgrenzen. Eine erteilte Erlaubnis gestattet noch

keinerlei konkrete Maßnahmen, wie z. B. Untersuchungsbohrungen, sodass Umweltauswirkungen in

diesem Stadium allein aufgrund einer Erlaubnis nicht hervorgerufen werden können. Konkrete

Aufsuchungsmaßnahmen wären erst nach weiteren Genehmigungsverfahren, den

Betriebsplanzulassungsverfahren, erlaubt.

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

    (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

Grundfläche als Höchstmaß

1. Art der baulichen Nutzung

    (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Allgemeine Wohngebiete WA

Planzeichenerklärung

Festsetzungen

2. Maß der baulichen Nutzung

    (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Baugrenze

GR

   GH
Gebäudehöhe als Höchstmaß in m über

festgesetzter Höhenlage

offene Bauweiseo

   WA

Grenze des räumlichen Geltungs-

bereichs des Bebauungsplans

(§ 9 Abs. 7 BauGB)

8. Sonstige Planzeichen

Flurstück

Gebäude (Bestand)

179

3
4
d

Hinweise

1. Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur-und/oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d. h.

Mauern, alte Gräben, Einzelfunde, aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen

Bodenbeschaffenheit, Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und/oder pflanzlichen

Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit) entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der

Stadt Unna als Unterer Denkmalbehörde und/oder dem Westfälischen Amt für Archäologie, Amt für

Bodendenkmalpflege, Außenstelle Olpe, unverzüglich anzuzeigen und die Entdeckungsstelle

mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 Denkmalschutzgesetz

NW), falls dies nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband

Westfalen-Lippe ist berechtigt, das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche

Erforschung bis zu 6 Monaten in Besitz zu nehmen (§ 16 Abs. 4 DSchG NW).

2. Werden im Rahmen von Erd-und Aushubarbeiten für Baumaßnahmen organoleptische Auffälligkeiten

(ungewöhnlicher Geruch, untypisches Aussehen, Auffüllungsmassen, Hausmüllreste, Boden-und

Grundwasserverunreinigungen, etc.) festgestellt, so ist die Kreisverwaltung Unna, Fachbereich Natur

und Umwelt, Tel. 02303/27-3369, sofort zu informieren. Das weitere Vorgehen ist in diesem Fall mit der

Kreisverwaltung Unna abzustimmen.

ÜBERSICHTSPLAN

BI - 01

"Zur Österwiese"

VORHABENBEZOGENER

BEBAUUNGSPLAN:

M.= 1:500

M.= 1:5000
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